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S\JUb/.AArJ~ ~ij1S>~~~Q,B~ ~ÜJlf' Vco~kS>~Q,Bnd~ Cdl~lf' (UJij1~V~lf'S~~ä~ W~en 
fo\-1ij~O Wien ~, Han~scllgasse 3, Te~e~m'i (0222) 512 38 37 

An das 

Präsidium des Österreichischen Nationalrates 

Parlament 
Dro=Karl=Renner-Ring 3 
1010 Wien 

27" 1 10 1995 

Betrifft~ Stellungnahme zum Entwurf eines Universitätsstudien= 

gesetzes (UniStG) 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Beiliegend übermitteln wir 25 Exemplare der Stellungnahme der 

Studienkommission für die Studienrichtung Volkskunde (Ethnologia 
Europaea) zum Entwurf eines Universitätsstudiengesetzeso 

Mit freundlichen Grüßen 

ty-w/ ßvcJc 
ASSo-;~ Univo=Doz o Dr e Olaf Bock orn~ Vorsitzender 

Beilage~ Stellungnahme (25-fach) 
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Studienkommission für die Studienrichtung Volkskunde 

(Ethnologia Europaea) 

Institut für Volkskunde der Universität Wien 
A-1'010 Wien I, Hanuschgasse 3, Telefon (0222) 512 38 37 

S tel 1 u n g nah rn e 

der Studienkommission für die Studienrichtung Volkskllnde (Ethno= 

logia Europaea) an der Universität Wien zum Ent'flUrf eines Bundes= 

gesetzes zum Studium an Universitäten (UniStG) 

Die Studienkommission für die Studienrichtung Volkskunde an der 

Universit2,t i,Vien legt folgende Stellungnahme zum UnLStG· vor: 

T·e i 1 A 

§ 14 (3) Aberkennung von Prüfungen. 

Die Aberkennung positiv abgelegter Pr~f~ngen sc~eint gene~ell 

und da1:er auch im Falle einer Neuzulassung ZUIT: StudiulT: verfassungs= 

rechtlich bedenklich. 

§ 20 Z. 2 Verlängeru~g der Zulassung (+ § 21 Erlöschen). 

Die Überschreitung der dreifachen Studienzeit bei Diulomstudien 

mag als Grund für das Erlöschen der Zulassung gerechtfertigt sein. 

Bei Doktoratsstudien wird ein Wegfall der zei tlichen Beschre.nknng 

der Zulassung angeregt. Diese werden vielfach bereits neben einer 

beruflichen Tätigkeit absolviert, sind in der Re~el nicht lehr= 

veranstaltungs- und prtifungsintensiv, sondern allenfalls hetreu= 

ungsintensiv. Die Dauer des Erwerbs einer höheren QU2Jifikatj.on 

zu selbst~ndigem wissenschaftlichem Arbeiten bedarf keiner sturtien= 

rechtlic~en Regulierung - eine solche erscheint vielmehr kontr~= 

)roQuktiv. 

§ dO Freie Wahlfächer im Ausmaß von mindestens 20 Wochenstunden. 

Ihre Zahl w~re zu beschr~nken - etwa auf zwei, was der Zahl der 

in aer ERD im Magisterstudiengang vorgeschriebenen Nphe~f~~her 

entGpr~che-, weil sonst bei aller Freiheit der Wahl die vorgese= 

hene persönliche Schwerpunktsetzun~ weder erkenn- noch nachvoll= 

ziehbar ist. Soferne die freien Wahlfächer nicht jener Studien= 

richtung zuzuordnen sind, welche sie als "prägend ll in der Gesamt= 

studienkorrrüssion festg~J.r::gt hat, sollten si<=> ntcl--:t: als F?0.~:e-c' 

der Di.plomarbei t gew?hl t werden können. Die Diplo"l8.rbej t h8.t in 

den :Kern-, Schwerpunkt..;, oder "gebundenen fl 1,'Fahlf2chern a.ngefertigt 

zu we~den. Im Hinblick auf die Forderung nach einern 8-semestrigen 

Diplomstudium mit 70 Wochenstunden in der Kern- und Schwerpunkt=· 
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fächern (s. u.) scheint uns eine Festsetzung von 30 Wochenstun= 

den in den Wahlfächern generell sinnvoll. 

§ 63 (3) Betreuung von Diplomarbeiten. 

Die Betreuung und Beurteilung von Diplomarbeiten durch Universi= 

tätsassistentInnen mit Doktorat und den entsprechenden Dienst= 

jahren ist nicht mcglicl1, da gemi?,ß § 59 (4) Un:L.StG Begutachter 

dem Prlifungssenat angehören müssen, die genannte Personengruppe 

aber znrAbh8.1 tung von Diplomprüfungen - die in der Hegel 1.tJohl 

kommissionelle Prüfungen vor einern Prüfungssenat sein werden -

gemäß § 19 (2) z. 1 lit. a - e UOG 1993 und § 53 (2) UniStG gar 

nicht berechtigt ist. 

§ 67 (1) Ablieferungspflicht. 
Es sind jedenfalls drei vollst~'indige Exemplare der Diploma.rbei t 

oder Dissertation abzuliefern, wobei je ein Exemplar an die Na= 

tionalbibliot11ek, an die Hauptbibliothek der betreffenden Univer= 

sität sowie an die jeweilige Fachbibliothek zu überQeben sind. 

§ 81 (2) Z. 8.10 AuBerkraftreten. 
Im Falle der Studienrichtung Volkskunde (Ethnologia ElJ.ropaea) 

tritt BGB1. Nr. 46/1978 in der jeweils gültigen Fassung außer 

:,{raft. Schließlich wurde die Studienordnung mehrfach geändert, 

zuletzt durch BGBl. 109/90. 

§ 82 (6), (7), (S) Übergangsbestimmungen. 
Die genannten Fallfristen scheinen verfassungsrechtlich bedenk= 

lieh, weil damit das Recht, Studien nach den bei ihrer Aufnahme 

geltenden Vorschriften abzuschließen, beschnitten würde. Studie= 

rende nach den ASVS w~ren daher jedenfalls auszunehmen, die Frei= 
willigkeit des Übertritts w~re zu gew~hrleisten. 

T eil B 

Anlage 1. 2. 2. 50 Volkskunde 

a. Als Bezeichnung des Studiums ist unter Wegfall des derzeitigen 

Klammerzusatzes "Ethnologia Europaea" nur noch Volkskunde vorge= 

sehen. In der Sitzung der Gesamtstudienkommission, die am 16. 1. 

1992 in Wien stattfand und deren Protokoll selbstverständlich dem 

Br1F'NK übermittelt wurde, ist einstimmig angeregt word en, die ,Stu= 

dienrichtung in "Europäische Ethnologie" umzubenennen. Die Vliener 

StudienkoITunission sowie die wissenschaftlichen Ni tarbei terInnen des 

Instituts für Volkskunde der Universität Wien vertreten nunmehr die 
j'T • d S-'- d' 11 Ir ~ k - d /><' .. . " ~. h ~ . h' R y,elnung, as vU lum so _e v.o.L.skun .. e .L;uroDalSCllef<~"C nOl.ogle eL,en. 

Es ist unbedingt erforderlich, mit den volkskundlichen Instituten 
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aller drei betroffenen Bn±versitäten (Graz, Innsbruck und Wien) 

Kontakt aufzunehmen, um eine einvernehmliche und die Fachbezeich= 

nungen im übr:Lgerc EuroTla mitberücksichtigende Lösung zu finden. 

Ohne diese Meinungsbildung ist die vorgesehene Umbenennung nicht 

akzeptabel. 

b. Selbst 1Henn in ej.nem Einfachstudium die vorgese;lenen 90 Wochen= 

stunden in den Kern-, Schwerpunkt- und Wahlfächern in 6 Semestern 

absolvierbar sein mögen, bedarf es noch der Abfassung einer Diplom= 

arbei t, deren Qualität gerade in den kul tunlissenschaftlichen Stu= 

dien für den Einstieg ins Berufsleben oftmals von größerer Bedeu= 

tung ist als die Gesamtnote in Abschlußzeugnissen. Volkskunde/Eu= 

ropäische Ethnologie hat zumindest den gesamten euro~äischen Raum 

abzudecken; die Vorarbeiten und Recherchen für DiTllomarbeiten sind 

daher oftmals nicht am Studj_enort durchzuführen. In 6 Semestern 

scheint es nachgerade unmöglich (auch bei Wegfall der 2. Studien= 

richtung) eine selbständi~.a_,e und über das übliche Ausmaß einer Se= 
,-) , 

minararbeit hinausgehende Arbeit anzufertigen, die jedenfalls 

a u c h wissenschaftlichen Ansprüchen genügen muß. Die Studien= 

dauer ist somit - auch im Einklang zumindest mit den anderen 

deutschsprachigen Ländern - mit 8 Semestern festzusetzen. 

Bei einer generellen Gliederung der kulturwissenschaftlichen Stu= 

dien in 3 Studienabschnitte mit insgesamt 8 Semestern könnten 

die Abschnitte 1 und 2 in 6 Semestern der Grund- und Spezialaus= 

bildung durch Lehrveranstaltungen im Gesamtausma8 von 100 Wochen= 

stunden, der 3. Studienabschnitt mit 2 Semestern der Fertigstellung 

der Diplomarbeit und den abschließenden Prüfungen dienen. Bei einer 

Unterschreitung der Studiendauer von 8 Semestern würden auch Nost~i= 

fizierr<.nge11 von in Österreich erworbenen akademischen Gra,den im 

"",LJsland auf grö()te Schvvierigkei ten stoßen~ legte man etwa ähnliche 

Hichtlinipn wie § 76 (1) UniStG zugrunde. Zu erwähnen ist 

abermals die Kombinationspflicht etwa in der BRD, deren Aufhebung 

in Österreich Nostrifikationen nachgerade unmöglich macht, soferne 

man nicht durch eine Beschr~iiLV:ung der zu absolvierenden und unter 

Berücksichtigung der Schwerpu.Yl .. ktsetzung auch in den frei zu 1H2~hlen= 

den 'Wahlfächern auf ~t. Abhilfe schafft. 

c. Die Anlage 1. 2.2.50 sollte daher lauten: 
V 11 1 ' / =, ... 1 ,o_~SKunae ~~ropalscne 

Studienda~er: 8 Semester 

Gesamtstunden: 100 

Ethnologie 

Kern- und Sch1~'er:::runktf2_cher: 70 

2 Wahlfächer: 30 (in jedem mindestens 12) 
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T eil C 

wissenschaftlicheStu~~en ~11ß bezweifelt wer~en, es sei denn, man 

verlept sie von Universj.t~tpn ~uf Fachhochschulen oder 
man fUhrt statt des Magisteriums ein 3accalaureat ein - was dann 

einen grundlegenden neuen Entwurf eines UniStG erforde~lich macht. 

Allgemeiner Teil 
2. l\nf''fendung,~n fFr jj.e Gesa.mtstudienkommission. 

Einer Gesamtstudienkommiseion eines an ~rei Standorten einqerich= 

teten (10) UOG 199~ mindestens 18 Mitglie= 

der anzugehören. Eine Reduktion auf die H~lfte, wie sie in den Er= 

sendun~ von Vertretern der einzelnen Kurien auf. Diese lr~nnen 

durchaus unterschiedli~hen ~ahlvorschl~~en und Kandidatenlisten 

angehören und haben als ~e~ählte Mitglieder einer Studienko~mis= 

sion das Recht, auch in der ~esa~tstudienk0mmission vp~trQten zu 

jetzjgen Form nicht die T~.ts~che. daß eine Fahrt von Wien oder 

G-rs.'3 n8.ch Innsb:>:'ucl::: und umqe"k~ehrt sm'fie das !!...bha,l ten einer 

Sitzun,'Z eine Hä.chtigung erforderlich rnacht. Zu bezahlen ,,'Jerden 

daher in der Regel zwei -".,. . • 1 I • ~ •• ~ 

~acn~lgunge~eounr 

se ill. 

9. Reduktion der Drtif~i Dflic~~i'Zen Stnn~en. 

Derze i.t "h.Etben S-tl10 5_e~C"~nJj.e r].e~.I. ,St,) ~ j_enr-L C11-+=.1J.},1~ \rc,l-~s1~11y~r~ ~ (·?tr.~ 

?l.e:rt we:~den. 1111 IEnblj sl: auf den 1:eiZfa.ll der ~ZombL'18.t.t ons})flJcht 

tU1d die 8.ngestreb":;::; =Tl:eT.8jv:'L'?rung ('LeI' uni versi t2.ren AusbiJdung 

is~ das mehr als be~rii8enswert, eine Seduktion ~nnerhalb rier eJn= 

zelnen Studien erqibt es nJcht. 

Besonderer '[1ei1 

:rVerwendungs~)rofj_1!l emd 11(:;t8,ndor-centscheiclung ll schei.l'len, zumindest 

indirekt, auch auf einen numerus clausus abzuzielen, dessen Vor

und Nachteile hier nicht zu diskutieren Sln~, weil derzeit der 
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freie TJniversitätszugang durch die Absichtserklärungen s~mtlicher 

im Parla~ent vertretenen nolitischen Parteien gesiche~t erscheint. 

Was das Ve~vendungsprofil betrifft, so bleibt festzuhalten, daS 

gerade tn bü turwis sens chaftlichen Studien nur ein ':re il der A b= 

solventInnen i~ engeren Fachbereich beruflich t~tig ist. Deren 

Erfahrungen miteinzubeziehen macht ebenso 

sichttg1J.YI!! ':Je i terer "BeCii5rfni S2,::; n. 13·erufsvorberei tena lflir!.d ein 

Schließlich ist ein wichtiges Studienziel das Erkennen von gesell= 

schaftlichen, kulturellen, ökonomischen, technischen Problemen 

und das Entwickeln von Lösungsmöglichkeiten - eine Ko~petenz, die 

2JJch au !3e rh ,::t 1 1) vo}~gezeichneter Berufsfeln_er s~.nnvoll ejnsetzber 

ist. So gesehen wird man mit einem weiten Verwendungsbild rechne~ 

l~önne~, dessen Einfließen in Studienordnun~ und Stud1en~1?n er= 

warten l~ßt, daS sowohl die Beibehaltung der 8semestrigen Studien= 

dauer als auch eine ~rhöhunq der Stundenzahlen qefor~ert werden 

mu C
:. 

lclang oit Vorstand und wissenschaftlichen Mitarbeite~Innen des 

Instituts fiir Volkskunde an der TJniversi ti?t :!,iien abschließend 

T!ochr'lals fo1 .. g'ende Forderungen fest: 

Bezeichnung des Studium.s: Volkskunde /}<juro~');?isr:he EthnoJop'"ie 

Studiendaue~: 8 Semester 

Stllndenzahl: \i'!ochens tunden den 
)() '4ocl'1~i!stl)n'-1en in 7,1_'le2. ':\!ahlf:·'che~C'n (Ln .~F":'-'tem zum5.n= 

dast 12 Wochenstunden) 
a-ps2rr-.-i~· ~ I~\n ;']0('hp-"l""tlFl(1er 

==::::::==;::;'=~ -:=:::: ';::~::-7'::-::: ========.-=-~=~===--==-~.=;j::: ~= ===== ===::::::: == == == ======: == ==: =====-= '=:== 

Tnstitut und Studienkowmission haben mit Erstaunen lInd Bedauern re= 
'+' , 'Pn .--" .L -" 2:2.8 Jrlf'?rTo, da~'; ._cer '<,eseTozesenL·1A1UTI an.ne RU~ksDrache mit den Betrof= 

fenen entwickelt worden ist. 

Univ.-Doz. Dr. Olaf Bockhorn 
c;,tudi ankomm i8 si onsvors i t zen,:1_er 

o. TJniv.-Praf. Dr. Konrad Köstli~ 
Institutsvor2tan~ 
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